Baumschutz im Bereich von Baustellen

Die wichtigsten Schutzmalbnahmen auf Baustellen
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1 Allgemein

Ein umfangreicher gesunder Baumbestand erhéht die Lebensqualitat in der Gemeinde und erhéht den
monetaren Wert der GrundstUcke.

Dariiber hinaus sind Baume nicht nur ein wichtiger Baustein des Okosystems. Sie tragen zum Arten-
schutz, zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bei. Deshalb missen wir sie schiitzen.

Baume brauchen Wurzelraum, Wasser, Luft und Nahrstoffe zum Wachsen und zum Uberleben. Ihr
Wurzelwerk ist ungefahr so gro3 wie ihre Krone, kann aber je nach Standort und Bodenbeschaffenheit
weit darlber hinaus gehen. Daher ist der Schutz des Wurzelraums vor allem auf Baustellen so wichtig.
Zum Baumschutz gibt es klare Vorschriften und die Nichteinhaltung kann hohe Schadensersatzzahlun-
gen nach sich ziehen.

2 Schadensursachen

Bei Bau und Instandsetzungsarbeiten besteht die Gefahr, dass Pflanzen und ihre Lebensbereiche beein-
trachtigt oder geschadigt werden, insbesondere durch:

* Bodenverdichtung durch Begehen, Befahren, Abstellen von Geraten und Fahrzeugen, Baustel-
leneinrichtungen, Lagern von Baustoffen und Abfallen

* Baugrundverdichtung und -verfestigung, z.B. als technische MaBBnahme im Verkehrswegebau

* Bodenversiegelung

* Erdarbeiten (Bodenabtrag, -transport, und -auftrag)

* Baugruben und Graben

» Verunreinigung des Bodens z.B. Kraftstoffe, Gipswasser, Zementwasser aber auch Schleifstau-
be und Betonstdube welche zu einer PH Wert Verschiebung oder Verschlammung des Bodens
fihren kédnnen

* Erosion

* mechanische Beschadigung oder Zerstérung im Wurzel- und/oder im oberirdischen Bereich

* Freistellen von Baumen

* Grundwasserabsenkung oder sonstige Eingriffe in den Wasserhalt des Bodens

« Vernassung, Uberstauung

» Hitze durch Auspuff aber auch Strahlung durch Reflexion einer wei3e Wand oder Glasfassade

Das AusmaB der Schaden (z.B. Absterben von Pflanzen, Beeintrdchtigung der Verkehrssicherheit
von Bdumen) kann je nach Art der Pflanzen und des Standortes unterschiedlich sein und ist oft erst
nach Jahren erkennbar.

3 Anwendungsbereich

Diese Leistungsbeschreibung ist bei allen Bauvorhaben auf stadtischen Flachen (Um -,Neubau oder Sa-
nierung), sowie bei der Planung und Durchfiihrung von Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche An-
lage hergestellt, instand gehalten, geandert oder beseitigt wird anzuwenden. Sie dient dem Schutz
von zu erhaltenden Einzelbdumen und Pflanzenbestanden (Vegetationsflachen), z. B. aus Baumen,
Strauchern, Grasern, Krautern, da der 6kologische, klimatische, asthetische, schitzende oder sonstige
Wert bestehender Pflanzen/Pflanzungen durch Ersatz im Regelfall nicht oder erst nach Jahren erreicht
wird. Bei allen Arbeiten auf Baustellen gelten zum Schutz der verbleibenden Gehdlze auf dem Bau-
grundsttck und der Nachbargrundstiicke folgende Bestimmungen:

4 Regelwerke zum Baumschutz

Die folgenden Regelwerke werden Vertragsbestandteil

* DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bdumen, Pflanzenbestanden
und Vegetationsfldchen bei BaumaBnahmen.



R SBB (Ras-LP 4) Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdnden bei Bau-
maflBnahmen Ausgabe 2023

DWA-M 162 Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kandle

ZTV Baumpflege Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege
ZTV La-StB Zusdtzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauar-
beiten im StraBenbau

H ArtB Hinweise zum Artenschutz beim Bau von StralBen Ausgabe 2017

Technische Leistungsbeschreibung

5.1 Baumschutz im Bereich von Baustellen

5.1.1 Allgemeines

Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt der SchutzmaBnahmen richten sich insbesondere nach den
vorhandenen Baumen und Pflanzenbestanden sowie nach Art, Umfang und Dauer der Bau- und
Instandhaltungsarbeiten.

Im Rahmen von Voruntersuchungen ist festzulegen, welche Leistungen fir SchutzmaBnahmen erfor-
derlich sind.

Quelle: https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4 15.08.2022

5.1.2 GemaB 18920 und erganzend gilt:

Der Baumschutz ist fiir den gesamten Zeitraum der BaumaBnahmen auszufthren/vorzuhalten,
regelmaBig zu Uberprifen und instand zu halten.

Der Kronenbereich ist von Baumaschinen und Arbeitsgeraten freizuhalten. Bei Instandhaltungs-
und/oder BaumaBnahmen in Baumnahe sind Beschadigungen der Krone unzulassig.

Zur Verhinderung von Schaden durch BaumaBnahmen oder infolge von Bauablaufen, ist der
Baum einschlieBlich des gesamten Wurzelbereichs mit einem mindestens 2,00 m hohen, orts-
festen Zaun zu umgeben. Der Schutzzaun ist vor Beginn der Bautatigkeit zu errichten.
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https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4

Quelle: https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4 15.08.2022

WURZELBEREICH

METALLPLATTEN STAMM-
AUF KIESBETT SCHUTZ

WURZELSCHUTZ
DURCH LASTVERTEILUNG

Bei Arbeiten in Stammnahe ist der Stamm mit einer gegen den Stamm abgepolsterten Schutz-
vorrichtung, bestehend aus alten Autoreifen oder Drainagerohr DN 100 und einer mindestens
2,00 m hohen Bohlenummantelung zu versehen. Die Schutzvorrichtung ist ohne Beschadigung
der Badume anzubringen. Sie darf nicht unmittelbar auf die Wurzelanldufe aufgesetzt werden.
Nach Beendigung der BaumaBnahme ist der Schutz baumschonend und rickstandslos zu ent-
fernen.

Bodendruck mindernde MaBnahmen vornehmen (z.B. Stahlplatten oder Gummimatten auf
Kiesschicht mit Trennvlies) falls das Befahren des Wurzelbereichen unumganglich ist.

Aufbau

__eBodendruckmindernde Platte

a H Kies oder Schotter min. 20 cm Deckung

e Geotex Trennvlies
—®Boden


https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4

Quelle: https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4 15.08.2022

WURZELBEREICH

NICHT BEFAHREN

NICHT ABLAGERN:

- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN

- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

Keine Verunreinigung des Bodens durch Chemikalien wie Ol oder Kalk- Zementwasser sowie
Beton- oder Schleifstaube

Arbeits- und Bewegungsraume (z.B. fir Gerlste und Krane) sind durch hochbinden bzw. bei
Seite binden geféhrdeter Aste zu schaffen. Dabei durfen die Aste nicht verletzt werden, die
Bindestellen sind abzupolstern.

Keine Verdichtung des Bodens im Kronenbereich.

An freigestellten, sonnenbrandempfindlichen Bdumen sind zur Verhinderung von Sonnenbrand
SchutzmaBnahmen vorzunehmen.


https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4

Quelle: https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4 15.08.2022

WURZELBEREICH

KEIN BODENABTRAG

KEINE AUFSCHUTTUNG
NICHT VERDICHTEN

KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHUTZEN

Graben, Mulden und Baugruben dirfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden.

Ist dies im begrindeten Fall nicht zu vermeiden, muss die Herstellung unter Schonung des
Wourzelwerks in Handarbeit und/oder Absaug-/Spiiltechnik hergestellt werden. Der min-
destabstand von Graben, Mulden und Baugruben zum Wurzelanlauf muss das Vierfache des
Stammumfangs in 1 m Hohe, bei Bdumen unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch mindestens
2,50 m betragen. Ort, Zeitpunkt der Aufgrabung sowie Verlauf und Zustand der Wurzeln sind
zu dokumentieren.

Waurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen zu glatten. Wurzeln mit ei-
nem Durchmesser >= 2 c¢m dUrfen nicht durchtrennt werden, werden diese im Ausnahmefall
durchtrennt, so ist die Schnittstelle zum Schutz gegen Austrocknung mit Lac Balsam zu behan-
deln. Schnittstellen mit einem Durchmesser <=2 c¢m sind mit wachstumsférdernden Stoffen zu
behandeln.

Die freigelegten Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schiitzen, z.B. mit
Jutebandagen abdecken und bei trockener Witterung wassern.


https://galk.de/component/jdownloads/send/2-ak-stadtbaeume/78-baumschutz-auf-baustellen-fuer-din-a4

Wurzelvorhang Aufbauschema

mind.
; 25cm
mind. 2,50 m

Kompost, Oberboden
und Dlnger

Holzpfahl
Drahtgeflecht

und Sackleinen
oder Holzschalung

Neue
Wurzelaustriebe

Unterboden ggf.
Kompost und
Dunger

Spatere

Der Wurzelvorhang muss bis zur vollstandigen
Baugrube

Verfiillung feucht gehalten werden

I

Arbeitsraum des
Baumpflegers

Bei Baugruben oder anderen Grabungen mit Wurzelverlust ist ein Wurzelvorhang zu erstellen.
Der Mindestabstand zum Wurzelanlauf muss das Vierfache des Stammumfangs in 1 m Hohe,
bei Bdumen unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch mindestens 2,50 m betragen.

Die Herstellung muss unter Schonung des Wurzelwerks in Handarbeit und/oder Absaug-/ Spul-
technik erfolgen.

Der Wurzelvorhang hat die gesamte Lange des zu schitzenden Wurzelbereichs zu umfassen.
Die Tiefe muss den durchwurzelten Bereich umfassen, jedoch hochstens bis zur Sohle der Bau-
grube reichen. Die Breite des Wurzelvorhangs (Verfillungsbereich) muss mindestens 25 cm be-
tragen.

Der Wurzelvorhang darf nicht verdichtet und/oder versiegelt werden.
Bis zum Wiederverfillen der Abgrabung ist der Wurzelvorhang feucht zu halten.

Wurzelvorhange sind auch nach der Beendigung der BaumaBnahme im Boden zu belassen.

Verlegen von Leitungen durch Unterfahren (Spilbohrung).

Stoffe zum Verfillen des Wurzelbereiches missen eine dauerhafte Durchliftung zur Regenera-
tion der beschadigten Wurzeln sicherstellen. Geeignet sind z. B. GW, Gl nach DIN 18196.

Entsprechend dem Wurzelverlust kénnen SchnittmaBnahmen in der Krone erforderlich werden



6 SchutzmaBnahmen zur Vermeidung von Durchwurzlung im
Leitungsgraben

6.1 SchutzmaBnahmen gemaB DWA-M 162 - 2013

* Einsatz porenarmer Verflllstoffe im Rohr- oder Leitungsgraben

* Einbau von Mantelrohren (Schutzrohren) um die Leitungen
» Einbau von Platten oder Folien im Leitungsgraben
» Auswahl wurzelfester Rohrverbindungen

*  Weitere SchutzmaBnahmen wie Tieferlegung von Leitungen , Spundwande, etc.

7 Priifungen

7.1 Voruntersuchungen

Die Voruntersuchungen umfassen die Beurteilung und Bewertung der BaumaBnahme, insbesondere
hinsichtlich der Notwendigkeit von Alternativiésungen, ihrer Auswirkung auf Baume und Pflanzenbe-
stande (Vitalitat, Statik, Okologie, Wurzelbereich) und dienen der Festlegung der zu vereinbarenden
Leistungen hinsichtlich Baustelleneinrichtung und Bauablauf, Einzel- und BegleitmaB3nahmen.

7.2 Eignungspriifungen
Die Eignung der SchutzmaBnahmen ist im Zweifelsfall nachzuweisen.
7.3 Kontrollpriifungen

Leistungen der SchutzmaBnahmen sind im Regelfall visuell in reprasentativem Umfang auf Uberein-
stimmung mit den Festlegungen nach Abschnitt 4 zu prifen.

8 Baumfachliche Baubegleitung

Fur umfangreichere BaumaBnahmen wird vom AG eine baumfachliche Baubegleitung bestellt.
Die baumfachliche Baubegleitung dient der Beachtung und Durchfihrung von:

+ Auflagen, die dem Vorhabenstrager im Rahmen der Baugenehmigung oder der Planfeststel-
lung auferlegt werden.

* Der erforderlichen Beweissicherung/Dokumentation wahrend der Baudurchflhrung

* Vermeidung von Haftungsrisiken

» Vermeidung von Stérungen im Bauablauf

Beginn der baumfachlichen Baubegleitung in der Planungsphase — Siehe auch Artikel 7.1 Voruntersuchungen



9 Informationspflicht

Bei Astbruch, Rinden oder Wurzelschaden ist der Werkhof — Abteilung Griinanlagen unverziglich zu
verstandigen.

Abteilungsleitung Griinanlagen

Miller Anne

07181/6022712

Baumkontrolleure

Ein verfullen von Graben oder Schachten im Traufenbereich von Baumen ist ohne eine vorherige Kon-
trollsichtung des Werkhofs Abteilung Griinanlagen verboten.

10 Artenschutz

Wahrend der Ausfihrung von BaumaBnahmen im Bereich von Baumen sind artenschutzrechtliche Be-
lange zu beachten.

Missen zur Abwendung von Schaden an den Lebensstatten und erheblichen Stérungen der geschitz-
ten Arten die Arbeiten voribergehend eingestellt werden und kann dieses zu Terminverschiebungen
fUhren, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Schutzzeiten fiir Vegetation und Fauna sind unbedingt einzuhalten. Abweichungen davon
bediirfen ausdriicklicher Genehmigung der zustandigen Behérde und des Auftraggebers in
Schriftform.

11 Anmerkung

1.1 Leitungsrecht

Das Leitungsrecht entbindet nicht vor einem sorgfaltigem Umgang gemal dem aktuellem Stand der
Technik, siehe Absatz 4 ‘Regelwerke zum Baumschutz'.

11.2 Weitergabe

Diese Leistungsbeschreibung ist ausschlieBlich fur die Verwendung der Vertraglich festgelegten Aus-
schreibung gemaB Artikel 3 - Anwendungsbereich bestimmt.

Fur diese Leistungsbeschreibung gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts. Kein Teil
des Werkes darf ohne Genehmigung des Werkhofs, Abteilungsleiter Grinanlagen in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektro-
nischer Systeme vervielfaltigt werden.

12 Quellen

« DIN 18920,

»  Skript Baumfachliche Baubegleitung — Nirnberger Baumpflegeschule,
* Poster Baumschutz auf Baustellen — Gartenamtsleiterkonferenz

¢ DWA-M 162 - 2013

10




	1 Allgemein
	2 Schadensursachen
	3 Anwendungsbereich
	4 Regelwerke zum Baumschutz
	5 Technische Leistungsbeschreibung
	5.1 Baumschutz im Bereich von Baustellen
	5.1.1 Allgemeines
	5.1.2 Gemäß 18920 und ergänzend gilt:


	6 Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Durchwurzlung im Leitungsgraben
	6.1 Schutzmaßnahmen gemäß DWA-M 162 - 2013

	7 Prüfungen
	7.1 Voruntersuchungen
	7.2 Eignungsprüfungen
	7.3 Kontrollprüfungen

	8 Baumfachliche Baubegleitung
	9 Informationspflicht
	10 Artenschutz
	11 Anmerkung
	11.1 Leitungsrecht
	11.2 Weitergabe

	12 Quellen



